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Fall 5: 

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der First Class Cars GmbH, einer 
Autovermietung, wurde am 01.12.2010 eröffnet. Auf dem Parkplatz der Autovermietung 
befinden sich folgende Fahrzeuge: 

-  Bentley Continental GT, geleast von der Auto Leasing GmbH (ALG), 

-  Maserati Biturbo, gemietet von der B2B Autovermietung GmbH (B2B), 

- Mercedes S 600, gebraucht gekauft von der Salzmann Autohandel OHG 
(SAO). Der Kaufpreis von € 70.000 wird in jährlichen Raten von € 14.000 
abbezahlt. Aktuell sind noch € 28.000 offen. Das Fahrzeug wurde unter 
Eigentumsvorbehalt geliefert. Es hat einen Händlereinkaufswert von € 40.000. 

 

Die Büroräume sind von der Pfeffer Hausvermietung GbR (PHG) angemietet. Der 
Insolvenzverwalter führt den Geschäftsbetrieb fort. ALG, B2B und SAO fordern jeweils die 
sofortige Herausgabe ihrer jeweiligen Kraftfahrzeuge, PHG die Übergabe der 
Geschäftsräume. Hilfsweise fordern sie zur Weiterbezahlung der laufenden Raten/Mieten und 
Erklärung, ob der jeweilige Vertrag fortgeführt wird, auf. 

 

Frage: Was wird der Insolvenzverwalter tun? 

Abwandlung: Der Geschäftsbetrieb wurde sofort mit Insolvenzeröffnung eingestellt. 
 
Frage: Ändert sich etwas an der Beantwortung der Frage? 
 
 



 

 

§ 55 Sonstige Masseverbindlichkeiten 
 
(1) Masseverbindlichkeiten sind weiter die Verbindlichkeiten:  

1. die durch Handlungen des Insolvenzverwalters oder in anderer Weise durch die Verwaltung, 
Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse begründet werden, ohne zu den Kosten des 
Insolvenzverfahrens zu gehören; 

2. aus gegenseitigen Verträgen, soweit deren Erfüllung zur Insolvenzmasse verlangt wird oder für die 
Zeit nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgen muss; 

3. aus einer ungerechtfertigten Bereicherung der Masse. 

(2) Verbindlichkeiten, die von einem vorläufigen Insolvenzverwalter begründet worden sind, auf den die 
Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Schuldners übergegangen ist, gelten nach der Eröffnung des 
Verfahrens als Masseverbindlichkeiten. Gleiches gilt für Verbindlichkeiten aus einem 
Dauerschuldverhältnis, soweit der vorläufige Insolvenzverwalter für das von ihm verwaltete Vermögen die 
Gegenleistung in Anspruch genommen hat. 

(3) Gehen nach Absatz 2 begründete Ansprüche auf Arbeitsentgelt nach § 187 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch auf die Bundesagentur für Arbeit über, so kann die Bundesagentur diese nur als 
Insolvenzgläubiger geltend machen. Satz 1 gilt entsprechend für die in § 208 Abs. 1 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch bezeichneten Ansprüche, soweit diese gegenüber dem Schuldner bestehen bleiben. 

 

§ 94 Erhaltung einer Aufrechnungslage 

Ist ein Insolvenzgläubiger zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens kraft Gesetzes oder auf Grund 
einer Vereinbarung zur Aufrechnung berechtigt, so wird dieses Recht durch das Verfahren nicht berührt. 

 

§ 95 Eintritt der Aufrechnungslage im Verfahren 

(1) Sind zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens die aufzurechnenden Forderungen oder eine von 
ihnen noch aufschiebend bedingt oder nicht fällig oder die Forderungen noch nicht auf gleichartige 
Leistungen gerichtet, so kann die Aufrechnung erst erfolgen, wenn ihre Voraussetzungen eingetreten sind. 
Die §§ 41, 45 sind nicht anzuwenden. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, wenn die Forderung, gegen die 
aufgerechnet werden soll, unbedingt und fällig wird, bevor die Aufrechnung erfolgen kann. 

(2) Die Aufrechnung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Forderungen auf unterschiedliche 
Währungen oder Rechnungseinheiten lauten, wenn diese Währungen oder Rechnungseinheiten am 
Zahlungsort der Forderung, gegen die aufgerechnet wird, frei getauscht werden können. Die Umrechnung 
erfolgt nach dem Kurswert, der für diesen Ort zur Zeit des Zugangs der Aufrechnungserklärung maßgeblich 
ist. 

 

§ 96 Unzulässigkeit der Aufrechnung 

(1) Die Aufrechnung ist unzulässig,  

1. wenn ein Insolvenzgläubiger erst nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens etwas zur 
Insolvenzmasse schuldig geworden ist, 



 

 

2. wenn ein Insolvenzgläubiger seine Forderung erst nach der Eröffnung des Verfahrens von einem 
anderen Gläubiger erworben hat, 

3. wenn ein Insolvenzgläubiger die Möglichkeit der Aufrechnung durch eine anfechtbare 
Rechtshandlung erlangt hat, 

4. wenn ein Gläubiger, dessen Forderung aus dem freien Vermögen des Schuldners zu erfüllen ist, 
etwas zur Insolvenzmasse schuldet. 

(2) Absatz 1 sowie § 95 Abs. 1 Satz 3 stehen nicht der Verfügung über Finanzsicherheiten im Sinne des § 1 
Abs. 17 des Kreditwesengesetzes oder der Verrechnung von Ansprüchen und Leistungen aus 
Zahlungsaufträgen, Aufträgen zwischen Zahlungsdienstleistern oder zwischengeschalteten Stellen oder 
Aufträgen zur Übertragung von Wertpapieren entgegen, die in ein System im Sinne des § 1 Abs. 16 des 
Kreditwesengesetzes eingebracht wurden, das der Ausführung solcher Verträge dient, sofern die 
Verrechnung spätestens am Tage der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgt. 

 
§ 103 Wahlrecht des Insolvenzverwalters 

(1) Ist ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vom Schuldner und vom 
anderen Teil nicht oder nicht vollständig erfüllt, so kann der Insolvenzverwalter anstelle des Schuldners 
den Vertrag erfüllen und die Erfüllung vom anderen Teil verlangen. 

(2) Lehnt der Verwalter die Erfüllung ab, so kann der andere Teil eine Forderung wegen der Nichterfüllung 
nur als Insolvenzgläubiger geltend machen. Fordert der andere Teil den Verwalter zur Ausübung seines 
Wahlrechts auf, so hat der Verwalter unverzüglich zu erklären, ob er die Erfüllung verlangen will. 
Unterlässt er dies, so kann er auf der Erfüllung nicht bestehen. 

 

§ 104 Fixgeschäfte. Finanzleistungen 

(1) War die Lieferung von Waren, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, genau zu einer festbestimmten 
Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist vereinbart und tritt die Zeit oder der Ablauf der Frist erst 
nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein, so kann nicht die Erfüllung verlangt, sondern nur eine 
Forderung wegen der Nichterfüllung geltend gemacht werden. 

(2) War für Finanzleistungen, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, eine bestimmte Zeit oder eine 
bestimmte Frist vereinbart und tritt die Zeit oder der Ablauf der Frist erst nach der Eröffnung des 
Verfahrens ein, so kann nicht die Erfüllung verlangt, sondern nur eine Forderung wegen der Nichterfüllung 
geltend gemacht werden. Als Finanzleistungen gelten insbesondere  

1. die Lieferung von Edelmetallen, 

2. die Lieferung von Wertpapieren oder vergleichbaren Rechten, soweit nicht der Erwerb einer 
Beteiligung an einem Unternehmen zur Herstellung einer dauernden Verbindung zu diesem 
Unternehmen beabsichtigt ist, 

3. Geldleistungen, die in ausländischer Währung oder in einer Rechnungseinheit zu erbringen sind, 

4. Geldleistungen, deren Höhe unmittelbar oder mittelbar durch den Kurs einer ausländischen Währung 
oder einer Rechnungseinheit, durch den Zinssatz von Forderungen oder durch den Preis anderer 
Güter oder Leistungen bestimmt wird, 

5. Optionen und andere Rechte auf Lieferungen oder Geldleistungen im Sinne der Nummern 1 bis 4, 



 

 

6. Finanzsicherheiten im Sinne des § 1 Abs. 17 des Kreditwesengesetzes. 

Sind Geschäfte über Finanzleistungen in einem Rahmenvertrag zusammengefasst, für den vereinbart ist, 
dass er bei Vorliegen eines Insolvenzgrundes nur einheitlich beendet werden kann, so gilt die Gesamtheit 
dieser Geschäfte als ein gegenseitiger Vertrag im Sinne der §§ 103, 104. 

(3) Die Forderung wegen der Nichterfüllung richtet sich auf den Unterschied zwischen dem vereinbarten 
Preis und dem Markt- oder Börsenpreis, der zu einem von den Parteien vereinbarten Zeitpunkt, spätestens 
jedoch am fünften Werktag nach der Eröffnung des Verfahrens am Erfüllungsort für einen Vertrag mit der 
vereinbarten Erfüllungszeit maßgeblich ist. Treffen die Parteien keine Vereinbarung, ist der zweite 
Werktag nach der Eröffnung des Verfahrens maßgebend. Der andere Teil kann eine solche Forderung nur 
als Insolvenzgläubiger geltend machen. 

 

§ 105 Teilbare Leistungen 

Sind die geschuldeten Leistungen teilbar und hat der andere Teil die ihm obliegende Leistung zur Zeit der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits teilweise erbracht, so ist er mit dem der Teilleistung 
entsprechenden Betrag seines Anspruchs auf die Gegenleistung Insolvenzgläubiger, auch wenn der 
Insolvenzverwalter wegen der noch ausstehenden Leistung Erfüllung verlangt. Der andere Teil ist nicht 
berechtigt, wegen der Nichterfüllung seines Anspruchs auf die Gegenleistung die Rückgabe einer vor der 
Eröffnung des Verfahrens in das Vermögen des Schuldners übergegangenen Teilleistung aus der 
Insolvenzmasse zu verlangen. 

 

§ 106 Vormerkung 

(1) Ist zur Sicherung eines Anspruchs auf Einräumung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück 
des Schuldners oder an einem für den Schuldner eingetragenen Recht oder zur Sicherung eines Anspruchs 
auf Änderung des Inhalts oder des Ranges eines solchen Rechts eine Vormerkung im Grundbuch 
eingetragen, so kann der Gläubiger für seinen Anspruch Befriedigung aus der Insolvenzmasse verlangen. 
Dies gilt auch, wenn der Schuldner dem Gläubiger gegenüber weitere Verpflichtungen übernommen hat 
und diese nicht oder nicht vollständig erfüllt sind. 

(2) Für eine Vormerkung, die im Schiffsregister, Schiffsbauregister oder Register für Pfandrechte an 
Luftfahrzeugen eingetragen ist, gilt Absatz 1 entsprechend. 

 

§ 107 Eigentumsvorbehalt 

(1) Hat vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Schuldner eine bewegliche Sache unter 
Eigentumsvorbehalt verkauft und dem Käufer den Besitz an der Sache übertragen, so kann der Käufer die 
Erfüllung des Kaufvertrages verlangen. Dies gilt auch, wenn der Schuldner dem Käufer gegenüber weitere 
Verpflichtungen übernommen hat und diese nicht oder nicht vollständig erfüllt sind. 

(2) Hat vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Schuldner eine bewegliche Sache unter 
Eigentumsvorbehalt gekauft und vom Verkäufer den Besitz an der Sache erlangt, so braucht der 
Insolvenzverwalter, den der Verkäufer zur Ausübung des Wahlrechts aufgefordert hat, die Erklärung nach 
§ 103 Abs. 2 Satz 2 erst unverzüglich nach dem Berichtstermin abzugeben. Dies gilt nicht, wenn in der Zeit 
bis zum Berichtstermin eine erhebliche Verminderung des Wertes der Sache zu erwarten ist und der 
Gläubiger den Verwalter auf diesen Umstand hingewiesen hat. 



 

 

§ 108 Fortbestehen bestimmter Schuldverhältnisse 

(1) Miet- und Pachtverhältnisse des Schuldners über unbewegliche Gegenstände oder Räume sowie 
Dienstverhältnisse des Schuldners bestehen mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort. Dies gilt auch für 
Miet- und Pachtverhältnisse, die der Schuldner als Vermieter oder Verpächter eingegangen war und die 
sonstige Gegenstände betreffen, die einem Dritten, der ihre Anschaffung oder Herstellung finanziert hat, 
zur Sicherheit übertragen wurden. 

(2) Ein vom Schuldner als Darlehensgeber eingegangenes Darlehensverhältnis besteht mit Wirkung für die 
Masse fort, soweit dem Darlehensnehmer der geschuldete Gegenstand zur Verfügung gestellt wurde. 

(3) Ansprüche für die Zeit vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens kann der andere Teil nur als 
Insolvenzgläubiger geltend machen. 

 

§ 109 Schuldner als Mieter oder Pächter 

(1) Ein Miet- oder Pachtverhältnis über einen unbeweglichen Gegenstand oder über Räume, das der 
Schuldner als Mieter oder Pächter eingegangen war, kann der Insolvenzverwalter ohne Rücksicht auf die 
vereinbarte Vertragsdauer oder einen vereinbarten Ausschluss des Rechts zur ordentlichen Kündigung 
kündigen; die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Monatsende, wenn nicht eine kürzere Frist 
maßgeblich ist. Ist Gegenstand des Mietverhältnisses die Wohnung des Schuldners, so tritt an die Stelle der 
Kündigung das Recht des Insolvenzverwalters zu erklären, dass Ansprüche, die nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist fällig werden, nicht im Insolvenzverfahren geltend gemacht werden können. Kündigt der 
Verwalter nach Satz 1 oder gibt er die Erklärung nach Satz 2 ab, so kann der andere Teil wegen der 
vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses oder wegen der Folgen der Erklärung als 
Insolvenzgläubiger Schadenersatz verlangen. 

(2) Waren dem Schuldner der unbewegliche Gegenstand oder die Räume zur Zeit der Eröffnung des 
Verfahrens noch nicht überlassen, so kann sowohl der Verwalter als auch der andere Teil vom Vertrag 
zurücktreten. Tritt der Verwalter zurück, so kann der andere Teil wegen der vorzeitigen Beendigung des 
Vertragsverhältnisses als Insolvenzgläubiger Schadenersatz verlangen. Jeder Teil hat dem anderen auf 
dessen Verlangen binnen zwei Wochen zu erklären, ob er vom Vertrag zurücktreten will; unterläßt er dies, 
so verliert er das Rücktrittsrecht. 

 

§ 110 Schuldner als Vermieter oder Verpächter 

(1) Hatte der Schuldner als Vermieter oder Verpächter eines unbeweglichen Gegenstands oder von Räumen 
vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Miet- oder Pachtforderung für die spätere Zeit verfügt, 
so ist diese Verfügung nur wirksam, soweit sie sich auf die Miete oder Pacht für den zur Zeit der Eröffnung 
des Verfahrens laufenden Kalendermonat bezieht. Ist die Eröffnung nach dem fünfzehnten Tag des Monats 
erfolgt, so ist die Verfügung auch für den folgenden Kalendermonat wirksam. 

(2) Eine Verfügung im Sinne des Absatzes 1 ist insbesondere die Einziehung der Miete oder Pacht. Einer 
rechtsgeschäftlichen Verfügung steht eine Verfügung gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung 
erfolgt. 

(3) Der Mieter oder der Pächter kann gegen die Miet- oder Pachtforderung für den in Absatz 1 
bezeichneten Zeitraum eine Forderung aufrechnen, die ihm gegen den Schuldner zusteht. Die §§ 95 und 96 
Nr. 2 bis 4 bleiben unberührt. 

 



 

 

§ 111 Veräußerung des Miet- oder Pachtobjekts 

Veräußert der Insolvenzverwalter einen unbeweglichen Gegenstand oder Räume, die der Schuldner 
vermietet oder verpachtet hatte, und tritt der Erwerber anstelle des Schuldners in das Miet- oder 
Pachtverhältnis ein, so kann der Erwerber das Miet- oder Pachtverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen 
Frist kündigen. Die Kündigung kann nur für den ersten Termin erfolgen, für den sie zulässig ist. 

 

§ 112 Kündigungssperre 

Ein Miet- oder Pachtverhältnis, das der Schuldner als Mieter oder Pächter eingegangen war, kann der 
andere Teil nach dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht kündigen:  

1. wegen eines Verzugs mit der Entrichtung der Miete oder Pacht, der in der Zeit vor dem 
Eröffnungsantrag eingetreten ist; 

2. wegen einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Schuldners. 

 

§ 113 Kündigung eines Dienstverhältnisses 

Ein Dienstverhältnis, bei dem der Schuldner der Dienstberechtigte ist, kann vom Insolvenzverwalter und 
vom anderen Teil ohne Rücksicht auf eine vereinbarte Vertragsdauer oder einen vereinbarten Ausschluss 
des Rechts zur ordentlichen Kündigung gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum 
Monatsende, wenn nicht eine kürzere Frist maßgeblich ist. Kündigt der Verwalter, so kann der andere Teil 
wegen der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses als Insolvenzgläubiger Schadenersatz 
verlangen. 

 

§ 114 Bezüge aus einem Dienstverhältnis 

(1) Hat der Schuldner vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine Forderung für die spätere Zeit auf 
Bezüge aus einem Dienstverhältnis oder an deren Stelle tretende laufende Bezüge abgetreten oder 
verpfändet, so ist diese Verfügung nur wirksam, soweit sie sich auf die Bezüge für die Zeit vor Ablauf von 
zwei Jahren nach dem Ende des zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens laufenden Kalendermonats bezieht. 

(2) Gegen die Forderung auf die Bezüge für den in Absatz 1 bezeichneten Zeitraum kann der Verpflichtete 
eine Forderung aufrechnen, die ihm gegen den Schuldner zusteht. Die §§ 95 und 96 Nr. 2 bis 4 bleiben 
unberührt. 

(3) Ist vor der Eröffnung des Verfahrens im Wege der Zwangsvollstreckung über die Bezüge für die spätere 
Zeit verfügt worden, so ist diese Verfügung nur wirksam, soweit sie sich auf die Bezüge für den zur Zeit 
der Eröffnung des Verfahrens laufenden Kalendermonat bezieht. Ist die Eröffnung nach dem fünfzehnten 
Tag des Monats erfolgt, so ist die Verfügung auch für den folgenden Kalendermonat wirksam. § 88 bleibt 
unberührt; § 89 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 115 Erlöschen von Aufträgen 

(1) Ein vom Schuldner erteilter Auftrag, der sich auf das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen bezieht, 
erlischt durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 



 

 

(2) Der Beauftragte hat, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist, die Besorgung des übertragenen 
Geschäfts fortzusetzen, bis der Insolvenzverwalter anderweitig Fürsorge treffen kann. Der Auftrag gilt 
insoweit als fortbestehend. Mit seinen Ersatzansprüchen aus dieser Fortsetzung ist der Beauftragte 
Massegläubiger. 

(3) Solange der Beauftragte die Eröffnung des Verfahrens ohne Verschulden nicht kennt, gilt der Auftrag 
zu seinen Gunsten als fortbestehend. Mit den Ersatzansprüchen aus dieser Fortsetzung ist der Beauftragte 
Insolvenzgläubiger. 

 

§ 116 Erlöschen von Geschäftsbesorgungsverträgen 

Hat sich jemand durch einen Dienst- oder Werkvertrag mit dem Schuldner verpflichtet, ein Geschäft für 
diesen zu besorgen, so gilt § 115 entsprechend. Dabei gelten die Vorschriften für die Ersatzansprüche aus 
der Fortsetzung der Geschäftsbesorgung auch für die Vergütungsansprüche. Satz 1 findet keine 
Anwendung auf Zahlungsaufträge sowie auf Aufträge zwischen Zahlungsdienstleistern oder 
zwischengeschalteten Stellen und Aufträge zur Übertragung von Wertpapieren; diese bestehen mit 
Wirkung für die Masse fort. 

 

§ 117 Erlöschen von Vollmachten 

(1) Eine vom Schuldner erteilte Vollmacht, die sich auf das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen 
bezieht, erlischt durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 

(2) Soweit ein Auftrag oder ein Geschäftsbesorgungsvertrag nach § 115 Abs. 2 fortbesteht, gilt auch die 
Vollmacht als fortbestehend. 

(3) Solange der Bevollmächtigte die Eröffnung des Verfahrens ohne Verschulden nicht kennt, haftet er 
nicht nach § 179 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

 

§ 118 Auflösung von Gesellschaften 

Wird eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien durch die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst, so ist der 
geschäftsführende Gesellschafter mit den Ansprüchen, die ihm aus der einstweiligen Fortführung 
eilbedürftiger Geschäfte zustehen, Massegläubiger. Mit den Ansprüchen aus der Fortführung der Geschäfte 
während der Zeit, in der er die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ohne sein Verschulden nicht kannte, ist 
er Insolvenzgläubiger; § 84 Abs. 1 bleibt unberührt. 

 

§ 119 Unwirksamkeit abweichender Vereinbarungen 

Vereinbarungen, durch die im voraus die Anwendung der §§ 103 bis 118 ausgeschlossen oder beschränkt 
wird, sind unwirksam. 


